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Grundsätzliches  

Mit der Übertragung der Durchführung aller Dopingkontrollen auf die Nationale Anti Doping 

Agentur (NADA) ist der Deutsche Leichtathletik -Verband (DLV) nicht mehr an der 

Festlegung, Durchführung und praktischen Umsetzung von Dopingkontrollen bei 

Wettkampfko ntrollen beteiligt. Nicht  zuständig ist die NADA bei 

Leichtathletikveranstaltungen, die von der World Athletics und der EA genehmigt wurden. 

Ihre Veranstaltung unterliegt dieser Ausnahme.  Für Veranstalter von 

Leichtathletikveranstaltungen mit Label -Status der World Athletics bzw. der European 

Athletics sind daher besondere Maßnahmen in Bezug auf Dopingkontrollen zu beachten. 

Detaillierte Hinweise erhalten Veranstalter/Ausrichter einer Label -Veranstaltung explizit 

im Rahmen der Veranstaltungsgenehmigung durc h Word Athletics bzw. EA und die damit 

verbundenen Festlegungen im Regelwerk. Auch das Thema Kostenübernahme ist hierin 

geregelt.  

 

Wettkampfkontrollen  bei World Athletics -  bzw. EA -  Veranstaltungen  

Bitte informieren Sie sich bezüglich der durchzuführenden Wettkampfkontrollen im 

Regelwerk der World Athletics bzw. setzen Sie sich mit WA oder EA in Verbindung. Bitte 

klären Sie, ob Wettkampfkontrollen durchgeführt werden sollen und wer ein 

Dopingkontroll unternehmen beauftragt. Dabei können wir Ihnen einige Kontrollfirmen 

nennen, die gemäß der internationalen WADA -Standards Dopingkontrollen durchführen:  

 

 

IDTM -  International Doping Tests & Management  

Blasieholmsgatan 2A  

SE -111 48 Stockholm  

Sweden  

Tel: +46 -8-555 10 900  

Fax: +46 -8-555 10 925  

Mail: antidoping@idtm.se  

Web: https://idtm.se  

 

 

PWC GmbH –  Medizinische Testverfahren im Sport  

Geschäftsführer: Stephanie Laakmann/Volker Laakmann  

Nicolaus Otto -Str. 11  

82205 Gilching  

Tel.: 08105 73406 -00  

Fax: 08105 73406 -310 

Mail: info@pwc -dopingkontrolle.de  

Web: https://pwc -gmbh.de  
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Bitte wählen Sie das Dopingkontrollunternehmen in Abstimmung mit der World 

Athletics/EA oder dem IOC aus und setzen Sie sich mit diesem im Vorfeld Ihrer 

Veranstaltung in Verbindung . Dies hat den Vorteil, dass Sie bei Notwendigkeit einer 

Rekordkontrolle oder aus anderen Gründen erforderlichen Dopingkontrolle (siehe unten) 

diese schnell und reibungslos gewährleisten können.  

 

Wissenswertes zu Rekordkontrollen  

Ein wichtiger Hinweis vorab:  

In der Leichtathletik darf eine Rekordkontrolle nicht innerhalb eines 24 Stunden -Fensters 

vorgenommen werden, sondern muss gemäß Internationalem Regelwerk „innerhalb des 

Wettkampfes“ durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, ist die Anerkennung des 

Rek ords nicht gegeben!  

Stellt eine Athletin bzw. ein Athlet einen neuen nationalen Rekord, Gebiets - oder Weltrekord 

auf oder stellt einen solchen Rekord ein, muss  ihr/ihm eine Dopingkontrolle ermöglicht 

werden. Die Durchführung einer Dopingkontrolle am Ende des Wettkampfs  ist gemäß 

nationaler und internationaler Regularien Voraussetzung für die Anerkennung eines 

Rekordes. Bitte beachten Sie, dass der/die zu kontrollierende Athlet:in bis zum Eintreffen 

des Dopingkontrolleurs gem. NADA -Code unter Beaufsichtigung stehen muss.  

Rekordkontrollen werden zusätzlich zu den bereits ausgelosten Dopingkontrollen 

durchgeführt. Es ist Aufgabe der Athletin bzw. des Athleten, ihren/seinen Rekord beim 

Veranstalter bzw. der Wettkampfleitung anzuzeigen und zur Anerkennung des Rekords 

eine Dopi ngkontrolle zu verlangen. Bitte tragen Sie Verantwortung dafür, dass eine solche 

Kontrolle schnell und regelgerecht ausgeführt werden kann und nehmen Sie deshalb vor 

Ihrer Veranstaltung zu einem der oben genannten Kontrollunternehmen Kontakt auf , 

um eventu ell anfallende Rekordkontrollen reibungslos zu gewährleisten.  An dieser Stelle 

möchten wir darauf hinweisen, dass in der Leichtathletik eine Rekordkontrolle nicht 

innerhalb eines 24 Stunden -Fensters vorgenommen werden darf, sondern gemäß 

Internationalem Regelwerk diese „innerhalb des Wettkampfes“ durchgeführt werden  muss! 

Ist dies nicht der Fall, ist die Anerkennung des Rekords nicht gegeben.  

 

 

Rekordkontrollen sind bei folgenden Rekorden und Altersklassen erforderlich:  

 

• Welt - und Hallenweltrekorde Männer und Frauen  

• Europa - und Europahallenrekorde Männer und Frauen  

• Freiluft -  und Hallenweltrekorde U20  

• Europa - und Europahallenrekorde U20 und U23  

• Deutsche Rekorde und deutsche Hallenrekorde Männer und Frauen  

• Deutsche Freiluftrekorde U20  
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Rekordkontrolle deutsche/r Athlet:in  

Dopingkontrollen zur Anerkennung von Rekorden werden ausschließlich in den o. g. 

Altersklassen durchgeführt. In allen übrigen Altersklassen werden Bestleistungen 

registriert, für deren Anerkennung eine Dopingkontrolle nicht erforderlich ist.  

WICHTIG: Bei deutschen Athlet:innen, die in einem Geher - oder Laufwettkampf (über 400 

m) oder im Mehrkampf einen Welt -, Gebiets - oder Nationalen Rekord gebrochen oder 

eingestellt haben, ist eine Dopingkontrolle auf erythropoese -stimulierende  Substanzen 

(EPO) und ihre Releasingfaktoren vorzunehmen. Bitte weisen Sie Athlet:in und 

Dopingkontrolleur:in darauf hin!  

 

Rekordkontrolle ausländische/r Athlet:in  

Welche Art der Dopingkontrolle der ausländische Leichtathletik -Verband im Falle eines 

Gebiets - oder Nationalen Rekord verlangt, sollte mit der Athletin bzw. dem Athleten bzw. 

deren/dessen Betreuer:in geklärt werden. Es steht dem Veranstalter frei, die dadu rch 

entstehenden Mehrkosten dem entsprechenden Spitzenverband, dem Verein der/des 

Athlet:in bzw. der Athletin oder dem Athleten selbst zu berechnen. Zur Weiterberechnung 

wird empfohlen, sich von Athlet:in bzw. Trainer:in der Mannschaft mittels des Formular s 

Kostenübernahmeerklärung  die Kostenübernahme quittieren zu lassen.  

WICHTIG: Auch bei ausländischen Athlet:innen, die in einem Geher - oder Laufwettkampf 

(über 400 m) oder im Mehrkampf einen Weltrekord gebrochen oder eingestellt haben, ist 

eine Dopingkontrolle auf erythropoese -stimulierende  Substanzen (EPO) und ihre 

Releasingfaktoren vorzunehmen. Bitte weisen Sie Athlet:in und Dopingkontrolleur:in 

darauf hin!  

 

Dopingkontrollen bei einem Staffelrekord  

Bei Einstellung oder Verbesserung eines Staffelrekords sind von allen  Läufer:innen 

Dopingproben zu nehmen.  

 

Es sind keine Dopingkontrolleure vor Ort, eine Dopingkontrolle ist jedoch erforderlich?  

Im Idealfall haben Sie sich bereits im Vorfeld  (siehe oben) auf die Notwendigkeit einer 

Rekordkontrolle eingestellt. Sollte, trotz aller vorbeugenden Maßnahmen, eine 

Dopingkontrolle kurzfristig erforderlich sein, setzen Sie sich bitte schnellstmöglich und 

nach vorheriger Rücksprache mit World Athletic s bzw. EA mit einer der o. g. Kontrollfirmen 

in Verbindung, um die Dopingkontrolle schnell und regelgerecht durchführen zu lassen.  

 

https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/003_Nationalmannschaften/04_Anti-Doping/Kontrollen/05_Wettkampfkontrollen/Kostenuebernahmeerklaerung_Rekordkontrollen.pdf

